
1.	� Mit Anerkennung dieser Sonderbedingungen verpflichtet sich ein Kunde, der 
im Besitz einer BankCard oder einer anderen von der Bank zugelassenen Karte 
ist, die für ihn bestimmten Kontoauszüge an dem von der Bank aufgestellten 
Kontoauszugdrucker ausdrucken zu lassen, sofern nicht etwas anderes ver-
einbart ist. 

	� Soweit zu den Kontoauszügen Anlagen gehören, stellt die Bank diese dem 
Kunden zur Abholung bereit.

2.	� Die für den Kunden bereitgestellten Mitteilungen gelten mit allen gesetzli-
chen und vertraglich vereinbarten Folgen spätestens am Geschäftstag1 nach 
der Bereitstellung als zugegangen.

3.	� Die Bank kann einzelne Mitteilungen auf Kosten des Kunden zusenden, wenn 
sie dies auch unter Abwägung der Interessen des Kunden für gerechtfertigt 

hält. Stellt die Bank fest, dass der Kunde seine Kontoauszüge nicht innerhalb 
eines fest definierten Zeitraumes ausdrucken lässt, wird sie für ihn die Auszü-
ge ausdrucken und zur Abholung bereitstellen. Die Bank behält sich in diesem 
Zusammenhang vor, dem Kunden diese Auszüge auf seine Kosten zuzusen-
den.

4.	� Bei allen Schäden und Nachteilen, die im Zusammenhang mit dem Ausdru-
cken bzw. Nichtausdrucken entstehen sollten, haftet die Bank nur für grobes 
Verschulden.

5. 	 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.

Sonderbedingungen für den Kontoauszugsdrucker

Stand 01/2008 Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

So
nd

er
be

di
ng

un
ge

n 
fü

r d
en

 K
on

to
au

sz
ug

sd
ru

ck
er

 

1  Bankgeschäftstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.


